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05.11.2024 Beschluss Nr. 93-2024 lnterpellation 9655; Max Töpfer, SP; Auswirkungen des 2. Schritts der

SV17 auf den Finanzhaushalt der Stadt Kloten; Beantwortung / Stellungnahme

0.5.4 Parlamentarische Vorstösse

Interpellation 9655; Max Töpfer, SP;Auswirkungen des 2. Schritts der SVl7 auf den Finanzhaushalt der

Stadt Kloten; Beantwortung

lnterpellationstext

Max Töpfer, SP hat am 12. Juni2024 die folgende lnterpellation eingereicht:

Der Regierungsrat hat mit der Vorlage 5939r im November 2023 dem Kantonsrat eine Änderung des

Steuergesetzes beantragt. Konkret gehf es beim 2. Schritt zur Umsetzung der Steueruorlage 17 (5V17) um

eine Senkung des Gewinnsteuersatzes von heute 7% auf neu 6%. Die zuständige Kommission hat ihre

Beratungen unferdessen abgescfr/ossen und die Voilage dürfte bald vom Kantonsrat verabschiedet werden.

Eine Senkung des Gewinnsfeuersafzes hat auch direkte Auswirkungen für die Gemeinden. lnsbesondere für
die Stadt Koten, deren Steuererträge zu 64,3% (Stand 2022) von juristischen Personen stammen, dürfte die

Gesetzesänderung spürbare Folgen für den Finanzhaushalt haben. Der Regierungsraf isf srch dessen

bewussl weshalb er auch eine Schätzung für die Mindereinnahmen machte. Diese Schätzungen beruhen
jedoch auf dynamischen Modellrechnungen, welche sehr viele Ungewissheiten beinhalten und deren Effekte -
wenn, dann erst nach einigen Jahren eintreffen würden. Schaut man sich die Mindereinnahmen der Vorlage

anhand der Zahlen von 2023 an, belaufen srch drese auf über 350 Millionen Franken für den Kanton und die

Gemeindenz.

Entsprechend wichtig isf eg drb wahren Konsequenzen der Senkung des Gewinnsfeuersafzes zu kennen. Vor

allem auch mit Blick darauf, dass die zuständige Kantonsratskommasion die Vorlage gegenüber dem Antrag

des Regierungsrafs in wesentlichen Punkten verschlechteft hat. Neben dem Vezicht auf eine Erhöhung der
Dividendenteilbesteuerung, soll auch die relevante Schwelle für Unterstittzungsmassnahmen zugunsten der

besonders betroffenen Gemeinden gesenkt werden. Durch letztere Massnahme düfte Kloten weniger

kantonale Gelder zur Kompensation der Mindereinnahmen erhalten.

lch bifte den Stadtrat daher folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie viel weniger Steuerefträge in Franken pro Jahr hat die Stadt Kloten, wenn der Kantonsrat den

Gewinnsteuersatz von 7% auf 6% reduziert? Wie hoch fällt der Minderertrag im Verhältnis zum gesamten

Fiskalertrag in Prozent aus? lch bifte um eine Berechnung anhand der Jahresrechnung 2023.

2. Wie viele Sfeuerfussprozente entspricht der gemäss Frage I berechnete Minderertrag?

3. Wie hoch wären die Unterst(ttzungsbeiträge, die die Stadt Koten in den ersten zwei Jahren nach dem

lnkrafftreten der Änderung des Steuergesetzes vom Kanton erhalten würde? lch bifte um eine

Berechnung des Befrags mit einer relevanten Schwelle gemäss Antrag des Regierungsrats von 20% und

einer gemäss Kommissionsantrag von 15%.

I Link zum Kantonsratsgeschäft: httos:/Ä,vww.kantonsrat.zh.ch/qeschaefte/geschaefU?id=978d1 7958369406282e9ef26fbf8a497
2 Kantonale Steuereinnahmen derjuristische Personen 2023:1297 Millionen Franken. Reduktion des GewinnsteuersaEes von 7o/ooul60/o ergibteine

Redukion von 185 Millionen Franken für den Kanton Zürich und ca. gleichviel für alle Gemeinden zusammen.
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4. Berücksichtigt die Stadt Koten die möglichen Mindererträge bei der Gewinnsteuer bereits in ihrer
Finanzplanung?

Besten Dank für die Beantwoftung meiner Fragen.

Der Stadtrat hat am 02. Juli 2024 mit Beschluss 186-2024 Mark Wisskirchen als verantwortlichen Stadtrat mit

dem Politikfeld Finanzen und Ruedi Ulli als Bereichsleiter Finanzen + Logistik beauftragt, die lnterpellation

schriftlich zu beantworten und dem Stadtrat am 20. August 2024 vorzulegen (für GR-Sitzung vom 3.

September 2024)

Beantwortung der Fragen

Einleitende Bemerkungen: Der lnterpellant bittet um eine Berechnung auf der Grundlage der Jahresrechnung

2023. Diese ist jedoch nur eine Momentaufnahme und wird laufend durch Sollstellungen bei den Steuern

verändert. Mit jeder Korrektur einer provisorischen in eine definitive Veranlagung für das Steuerjahr 2023,

verändem sich die Grundlagen. Die Gesamtgemeindesteu€r (=$umte aus Einkommenssteuer NP +

Vermögenssteuer NP + Gewinnsteuern JP + Kapitalsteuern JP) in der Jahresrechnung 2023 beträgt Fr.

103.89 Mio. ln der Sollstellung per 25.06.2024 betrug dieser Betrag Fr. 104.44 Mio. lm Weiteren ist der

Steuerfuss beim Gewinn linear. Dies bedeutet, die Reduktion uon 70/o auf 60/o führt dazu, dass der

Gewinnsteuerertrag real um 14.29o/o sinken wird und dies unabhängig von der Höhe des Gewinns. Es gibt bei

der Besteuerung der juristischen Personen keine Progression. Das Verhältnis zwischen Steuererträgen

natürlicher und juristischer Personen ist nur am Rande von Bedeutung. Zentral ist, um wie viel der

Steuerertrag bei den juristischen Personen bei der Gewinnsteuer sinken wird. Zu beachten ist weiter, dass die

Staatssteuer bei 99% und der Steuerfuss der Gemeinde bei 103% liegt (2023). Per 2024 sinkt die

Staatssteuer dann von 99% auf 98% (Budgetentscheid Kantonsrat). Ausserdem hatten im Jahr 2023 diverse

Unternehmen keine Gewinnsteuern abgeliefert, da sie im Nachgang der Covid-19 Situation Verlustvorträge

geltend machten. Dies wird 2025 nicht mehr der Fall sein. Somit ist etwas Vorsicht geboten, wenn eine

Betrachtung auf Basis der Rechnung2023 durchgeführtwird, mit Grundlagen, welche im Jahr2025 schon

wieder stark davon abweichen und am Ende daraus Handlungen für das Budget 2025 abgeleitet werden.

Auszug der Steuern aus der Jahresrechnung2023

4000.00 Einkommenssteuern natürliche Perconen

400 1 .00 Vermögenssteuern natürliche Personen

401 0.00 Gewinnsteuern juristische Personen

401 1.00 Kapitalsteuern juristische Personen

Total

Laufnummer. Dokument

Signatur 'Dokument

35'652'183.55

4',031'432.15

58',982'367.85

5'221'403.20

103'887',386.75

1. Wie viel weniger Steuererträge in Franken pro Jahr hat die Stadt Kloten, wenn der Kantonsrat den

Gewinnsteuersatz von 7% auf 6% reduziert? Wie hoch fällt der Mindereftrag im Verhältnis zum gesamten

Fiskaleftrag in Prozent aus? lch bifte um eine Berechnung anhand der Jahresrechnung 2023.

Auf Basis der Jahresrechnung 2023 und der Sollstellung per 25.06.2024 muss von einem Rückgang der

Steuererträge um 8.3 - 8.42 Mio. Franken gerechnet werden,

Berechnung:

Jahresrechnung2}23: 14.29o/o von Fr. 58.98 Mio.= Fr. 8.42 Mio.

Sollstellung per 25.06.2024: 14.29To von Fr. 58,11 Mio.= Fr. 8.30 Mio,

Würde auf Basis des ersten Entwurfs des Budget 2025 gerechnet, wäre der Minderertrag voraussichtlich noch

um ca. Fr. 2 Mio. höher (Total Fr, 10,30 Mio.).
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Der Minderertrag auf Basis der Jahresrechnung 2023 im Verhältnis zum gesamten Fiskalbetrag von

Fr. 136,736'000,57 beträgt bei einem Minderertrag der Steuererträge von Fr. 8.3 - 8.42 Mio, somit 6.07 - 6.15

Prozent.

2. Wie viele Sfeuerfussprozente entspricht der gemäss Frage 1 berechnete Mindereftrag?

Basierend auf der Jahresrechnung 2023 entspricht 1 Steuerfussprozent rund. 1,0 Mio. Franken, Somit

entspricht der Minderertrag von 8.3 - 8,4 Mio. Franken in etwa 8.3 - 8.4 Steuerfussprozenten.

Berechnung:

Gemeindesteuerertrag 2023 (103Y0) = Fr. 103'887'386.75, somit 1% = Fr. 1'008'615.40

3. Wie hoch wären die Unterst(lzungsbeiträge, die die Stadt Kloten in den ersten zwei Jahren nach dem

lnkraftreten der Änderung des Steuergesetzes vom Kanton erhalten würde? lch bifte um eine

Berechnung des Befrags mit einer relevanten Schwelle gemäss Antrag des Regierungsrafs von 20% und

einer gemäss Kommlssionsantrag von 15%.

Dies lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht exakt berechnen, da die Zahlengrundlage dazu fehlt. Massgeblich

für die Berechnung ist hier gemäss der Ubergangsbestimmung StG S 3 Abs. 2 und 5:

Ubergangsbestimmung StG $ 3 Abs 2:

Als besonders betroffen gelten Gemeinden, deren Efträge aus Gewinn- und Kapitalsteuern mehr als 20

Prozent der gesamten Efträge aus Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und Kapitalsteuern ausmachen und

die für das betreffende Jahr keine Sfeuedussse nkung besch/ossen haben,

Übergangsbestimmung StG $ 3 Abs 5:

Massgebend für die Ermiftlung der besonders betroffenen Gemeinden sind die durchschnittlichen

Sfaafssfeuere rträge gemäss den Steuerabrechnungen (Jahresabrechnungen und Solländerungs- und

Restanzenabrechnungen) der drei Jahre vor dem betreffenden Jahr. Für die Aufteilung der gesamten

IJnterstützungsleistung auf die besonders betroffenen Gemeinden werden die so ermiftelten Erträge aus

Gewinn- und Kapitalsteuern mit dem Steuertuss im betreffenden Jahr multiplizieft.

Zum heutigen Zeitpunkt sind folgende Faktoren, welche für die Berechnung massgebend sind unbekannt,

bzw. lassen sich nicht abschliessend berechnen:

Gemeinden, welche eine Steuerfusssenkung fur 2025 planen (diese wären im Jahr 2025 nicht für

einen UnterstüEungsbeitrag qualifiziert)

Staatsteuererträge aller Gemeinden, gemäss Jahresrechnung 2024 (Grundlage für die

Unterstützungsbeiträge im Jahr 2025 sind die durchschnittlichen Staatssteuererträge der Jahre 2022,

2023 und 2024, welche erst nach Abschluss der Jahresrechnung 2024 vorliegen)'

Um dennoch einen Hinweis auf die mögliche Veränderung zu geben, kann man eine Rückwärtsbetrachtung

vornehmen. Wenn man die Daten rückwirkend, basierend auf der Verfügung in Sachen Steuervorlage 17 für

das Jahr 2024 des Gemeindeamtes vom 24. Mai 2024 analysiert, kann man eruieren, welche Gemeinden

zwischen 15 und 20% und somit zusätzlich bezugsberechtigt gewesen wären:

a

o

o Dübendorf

o Fällanden

o Hinwil

o Höri

. Oetwilam See

o Otelfingen

o Regensdorf

o Schwezenbach

17.91 Mio, Steuerertrag JP)

7.00 Mio. Steuerertrag JP)

6,80 Mio. Steuerertrag JP)

1.29 Mio. Steuerertrag JP)

2.11 Mio. Steuerertrag JP)

2.00 Mio, Steuerertrag JP)

9.90 Mio, Steuerertrag JP)

3.17 Mio, Steuerertrag JP)
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Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 3 von 5



o Stäfa

. Stammheim

. Volketswil

(Fr, 10.83 Mio. Steuerertrag JP)

(Fr. 1.65 Mio. Steuerertrag JP)

(Fr.9.19 Mio. Steuerertrag JP)

Dies erhöht die Summe der Steuererträge von juristischen Personen im Kanton Zürich der Bezugsberechtigten

Gemeinden um 71.8 Millionen von 1'378'021'926 auf 1'449'827'926, Damit reduziertsich derzu verteilende

Betrag um 4.95% von Fr. 20 Mio., also um Fr. 990'545. Die folgende Tabelle verdeutlicht diese Berechnung:

Steuern JP/

Steuern

NP+JP

JP Betroffen Steuerfuss

Kloten bei 200/0im2024 42'370'691 69'085'791 61.98%r

: @ Staatsteuer-

' erträ9e2021-2024

Kloten bei 15o/oim2024' 42'370'691 69'085'791 6

ZusäUich Bezrgsberechtigte Gemeinden bei 15% in2024

Aufteilung auf

besonders betroffene

Gemeinden

Steuerertrag JP

7'1'158'365

71''158'365

U nterstüh.rngsleistu ng

Anteil% Beitrag

1.98Yo:

1 03%

103Yo

5.16Y0

4.S1Yo

4,95Y0

1',032'761

981',61 1

990'545

T otal Bear gsberechtigt im 2024 bei 20%

Total Beargsberechtigt im 2024bei 150/o

71'806'000

1'37}',021',926

1'.449'827',926

20'000'000

20'000'000

100Y0

100%

Diese Vergangenheitsbetrachtung kann nicht für die Zukunft angewendet werden. Die massgeblichen

Faktoren sind, wie bereits eingangs eruähnt, noch unbekannt und können erheblichen Einfluss auf die Zahlen

/ Berechnungen haben. Dennoch dient diese Berechnung dem Zweck au2uzeigen, dass eine Veränderung

des Schwellwerts von 20o/o auf 15o/o für Kloten mit einer Verringerung um Fr. 51'150 voraussichtlich keine

besonders grossen Auswirkungen aufdas Jahr2024 gehabt hätte.

Es wird im Übrigen auf die Verfügung des Gemeindeamtes zur Steuervorlage 17 uom24.Mai2024 veruiesen,

welche als Grundlage für diese Berechnung diente:

https://www.zh.ch/contenVdam/zhweb/bilder-dokumente/themen/steuern-

frnarzer/oenreindefinarEen/steuervorlaqe-17/steuervorlaoe-17-verfuequnq-2024-inkl-anhano-20240524.0df

4. Berücksichtigt die Stadt Kloten die mögtichen Mindererträge bei der Gewinnsteuer beretts in ihrer

Finanzplanung?

Ja, die Mindererträge sind in der Finanzplanung bereits berücksichtigt, und dies obwohl noch nicht klar ist, ob

die Umsetzung der Gesetzesänderung auf den 01.01.2025 überhaupt möglich ist, Die Mindererträge sind nicht

auf den ersten Blick ersichtlich, da die Steuererträge bei den juristischen Personen in der Planung stetig

ansteigen. Dies hat damit zu tun, dass aufgrund anderer Faktoren, insbesondere dem Wegfallen der

Verlustvorträge einiger Firmen, die Steuererträge stark ansteigen werden und die Mindererträge

überkompensieren, Nach dem Einbruch der Gewinnsteuern im Jahr 2020, ist der Aufwärtstrend zu den

Erträgen aus der Gewinnsteuer zu sehen. ln der folgenden Grafik ist ein Auszug aus dem Entwurf des

Finanzplans, welche eindrücklich au2eigt, dass die Werte der Zeit vor Corona in den Jahren 2026 I 2027 bei

gleichbleibendem Steuerfuss wieder erreicht, beziehungsweise übertroffen werden könnten.
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Flnanz- und AufBabenplanung 2024 - 2028
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Diese Zahlen basieren auf den jetzt bekannten Grundlagen und können jedoch stark nach oben oder unten

variieren, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen sind sehr volatil

und schwer vorhezusagen.

Beschluss Stadtrat:

1. Der Stadtrat genehmigt die Antwort zur lnterpellation von Max Töpfer zu den Auswirkungen des 2, Schritts

der SV|T auf den Finanzhaushalt der Stadt Kloten vom 12. Juni 2024.

Beschluss:

Die Antwort zur lnterpellation 9655; Max Töpfer, SP; Auswirkungen des 2. Schritts der SV17 auf den

Finanzhaushalt der Stadt Kloten wird zur Kenntnis genommen und die lnterpellation stillschweigend

abgeschrieben.

Mitteilung an:

. Max Töpfer, Bahnhofireg 9, 8302 Kloten

' Gemeinderat

. Mark Wisskirchen, Politikfeld Finanzen

. Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Für getreuen Auszug:

Venrvaltungsdirektor

Versandt: -Z llov. 2024

frulu"
Thomas Peter
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